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Anmeldung für den Einsatz zentrale Tel.-Nr. 0848 232 232

Abklärung vor einer Anmeldung

Erforderliche Dienstleistung / Pflegeauftrag; Absprache wer anmeldet (ärztl. oder Pflegedienst oder Sozialberatung)

Kinderspitex und/oder Hausarzt

Absprache/Einverständnis für die Informationsweitergabe bei den Eltern einholen

In jedem Fall eine telefonische Anmeldung an die zentrale Nummer (0848 232 232) durch zuständige Pflegende oder zuständigen Arzt (so früh als möglich, mind. 2 Tage vor dem geplanten ersten Einsatz).

Erforderliche Informationen für die Einsatzleiterin

Siehe separater Überweisungsrapport (auch digital abrufbar unter www.spitexkinder.ch):

Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, Kostenträger: Krankenkasse oder I.V? 

Geplantes Austrittsdatum

Kinderspitex ab wann und wie oft?

Konkreter Pflegeauftrag

Name des für die Verordnung zuständigen Arztes

Den Überweisungsrapport vollständig und in Druckschrift ausfüllen. 

Diesen per Fax an Einsatzleitung senden und den Originalrapport mit dem Kind nach Hause geben (ev. wichtige Unterlagen wie Pflegeanamnese oder –Planung sowie Merkblätter mitkopieren).

Organisation von Seiten Spital für Zuhause

Medikamente: Rezept frühzeitig den Eltern abgeben, damit diese das Erforderliche organisieren können (die Apotheke hat gewisse Medikamente nicht vorrätig; z.B. Rocephin, diese müssen bestellt werden, das kann 1-2 Tage dauern, an Wochenenden eher länger!).

Pflegematerial: nach Absprache mit Einsatzleitung auf das Austrittsrezept, ev. Material für eine erste Behandlung dem Kind beim Spitalaustritt mitgeben (nach Absprache mit der Einsatzleitung).

Genaue Medikamentenverordnung in ml und mg. Diese ist für uns verbindlich!

Die Bedarfsmeldung für den Kostenträger wird von der Einsatzleitung ausgefüllt. Sie schickt diese an den  zuständigen Arzt zur Verordnung und Unterschrift.

Für Kinder deren Pflegekosten über die IV abgerechnet werden, muss zusätzlich ein "Gesuch zur Kostenübernahme der Kinderspitex" an die IV geschickt werden (durch Sozialberatung oder durch den verordnenden Arzt nach Absprache mit den Eltern). 
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